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Kommunikation mit der Universität Heidelberg bezüglich des Wintersemes-ters 20/21 
Ihre Anfrage vom 31. Oktober 2020, Anfragenr:202200

Sehr geehrter Herr ██,
mit E-Mailvom 31. Oktober 2020 haben Sie unter Bezugnahme auf § 1 Absatz 2 LIFG 
beantragt,Zugang zu jeglicherschriftlicher(Briefe, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten u.
ä.) Kommunikation mit dem Rektorat oder anderen Gremien der Universität Heidel-
berg, die die Planung und Durchführung des Wintersemesters 20/21 unter Coronabe-
dingungen betreffen, zu erhalten.
Hierzu ergeht nunmehr folgender

Bescheid:
1.Sie erhalten wunschgemäß alle Kommunikation,die mit derUniversität Heidel-
berg zum Studienbetrieb im laufenden Wintersemester 2020/21 erfolgt ist, näm-
lich 
a)ein Rundschreiben des Ministeriums vom 1. November 2020,
b)die Verordnung des Wissenschaftsministeriumszur Änderung der 
Corona-Verordnung Studienbetrieb und Kunstvom 1. November 2020,
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c) die Lesefassung der Corona-Verordnung Studienbetrieb und Kunst mit 

Stand ebenfalls vom 1. November 2020 sowie 

d) die amtliche Begründung der Verordnung des Wissenschaftsministeri-

ums zur Änderung der Corona-Verordnung Studienbetrieb und Kunst 

vom 1. November 2020. 

2. Für diesen Bescheid wird keine Gebühr erhoben. 
 

Begründung: 

 

1. Sie haben nach § 1 Absatz 2 LIFG einen Anspruch auf Zugang zu der gewünsch-

ten Kommunikation mit der Universität Heidelberg. Eine spezifische Kommunikation 

mit der Universität Heidelberg zum Studienbetrieb im laufenden Wintersemester 

2020/21 ist allerdings nicht erfolgt. Die Universität Heidelberg hat dieselben Informati-

onen erhalten, die allen Hochschulen des Landes gleichermaßen zugegangen sind. 

Diese stellen wir Ihnen zur Verfügung. 

 

2. Die Entscheidung und der Gewährung des Zugangs zu den gewünschten Infor-

mationen sind gemäß § 10 Absatz 3 LIFG kostenfrei. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe, er-

hoben werden. 

 

 

 

Lutz Bölke 

Leitender Ministerialrat 


